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Bern, 15. ITCärz 1925 JVß. 3 Drciundzu>anzigTter 3aDrgang

Pir firbttaimr
j§ffijtelles ©rgau bes £#roetj. Jjcßammcnperctns

©rfdjeinf ieben Ptonat einmal.

®iuct unb @£peMtion :

BMpler & SBerb er, Pudjbrucferei junt
SBagßauSgafie 7, Sern,

œoôi* aud) «bonnement», unb 3nfertion»,Sluftriige ?:i '.id)ten finb.

S3erantroortlid)c Oieboltüm für öen wiffenfärnftliAeti ïttl :

Dr. med. ». SfeUmPcrg-^arbn,
Snöatbojent für ®eburt3ljitfe unb ®pnâloIogie.

@pitaladerftra&e üftr. 52, Sern.

gttr ben allgemeinen Seil:
grl. ÜJlaric 40 enger, Hebamme, Sorraineftr.18, ©ettt.

'llbcnnetneiuö :

3nbre3 - Slbnnnententâ JJr. 3. — für Me ©eßtoeiä
SDM. ». — für baê SluSIanb.

3nfctaîc :

Sdjmeij unb ittuManb 40 ffitü. pro 1-fp. fßetttgeile.
GSrii&ere aufträgt entfbreebenber Kabott.

3nbnlt. lieber Qrrtümer, bie in ber ©eburtë^ilfe tiorfommen lönttert. — Sditocij. .pcbammcnüerein : Qentralborfianb. — Siranftnfafft : @rfranfte SKitglicber. —
Mngemeibete SSöebncrinnen. — ©intritte. — Srantentoffenotij. — Sabrcâredjnung ber ®ran£entaffe pro 1924. — ißcteinMiacbricänen: ©ettionen SlppcngeH, söafelfiabt,
Cern, ®Iaruë, Sugern, fRpätia, 3it)cintal, ©olotpurn, ©t. ®aHen, Sßurgau, llrt, SSerbenberg-Sarganë, SSintertlpir, 3ürtd). — Sïuë ber ißrajiS. — SBtr fini) nidjt $err
über lieben unb îob. — 5Bitamine«£ebenëftoffe. — SBermifcpteê. — Slnjeigen.

lieber Irrtümer,
Pit in ber (Sebnrt^ilfe horfommeit Kinnen.

3Sir lefen in ber englifctjen £>ebammengeitung
folgenbe 33ef<hreibung eines galleS : ©ine |>eb=
amme rourbe gu einer ©eburt gerufen, Sie
tonnte bie ßinbSlage nidjt ertennen unb fchidte
nact) einem Slrgte. Ser Slrgt tarn unb [teilte
eine Querlage feft, ba er aber ben $opf füllen
tonnte, jo berfud)te er eine ©ntbinbnng mit ber

.ßange. SllS bieS nicht gelang, machte er etne
innere SBenbnng nnb ejtralfirte baS fiinb am
unteren ftörperenbe. SaS Stinb mar abgeftorben.
Sann berfuchte ber Slrgt eine manuelle placenta»
Ibfung borguneßmen. @r ejtrahirte aber nid;t
nur bie Nachgeburt, [onbern rife bie gange @e*
bärmutter h^auS. ®ie Patientin ronrbe ohn»
mächtig. Ser Slrgt naßm nun bie ©ebärmutter
mit fiä) unb fagte ber Hebamme, fie möchte
nichts babon fagen. Sind) meigerte er fid), bie
Patientin einem Spital gu überroeifen, inbem
er, mie er [päter bei ber Sotenfchau fagte,
glaubte, bie grau mürbe bod) balb [terben, unb
menu [ie transportiert mürbe, mürbe [ie auf
bem transport [terben. Sie grau litt unter
fortwähren ben ©djmergen, aber ber ülrgt gab
er[t am fechften Sage enblid) bem drängen ber
Cngepörigen nach unb gab bie ©inmeifung in
ein ©pital gu : Sie gran tarn in bergroeifeltem
ßuftanbe ins ©pital unb [tarb am achten Sage.
Sie ©ettion ergab Zerreißungen nnb 33er»

leßungen innerer Organe.
SaS Perbitt bei ber Sotenfchau [teilte feft,

bafj ber 2lrgt fiel) in ber Sluffaffung beS galleS
geirrt Ijabe unb bah er einen [trengen Säbel
berbiene. ©ine fpätere ©erichtSberhanblung [anb
bann [tatt, bei ber ein patologifdjer Slnatom
als ©Eperte feftfteHte, baff bie Perleßungen, bie

I« einem SBegreiffen ber ©ebarmutter führten,
mä^renb ber ©ntbinbung gefegt morben [eien.
Ser tlmftanb, baff bie Patientin nidjt in ein
©pital gefdfiett morben fei, müffe als ernftlidje
S3fIid^toerle§ung angefe^en werben; bie Unter»
laffung eines djirurgifdjen ©ingriffeS tfätte ben
Sob ber gran befdüeunigt unb unbermeiblid)
gemadft. ©in anberer ©jperte, ber bon ber 33er»

teibigung jitiert mürbe, bemerfte, baß eine Ueber»
fü^rung ins ©pital unmittelbar nac^ ber ®nt=
binbung für bie grau gefäftrlid) geroefen märe,
aber er gibt gu, bafe in ben barauffolgenben
Sagen ein ^eitpuntt beftanben l)ätte, mo eine
folcpe Ueberfüljrung rool)l tnnlic^ geroefen märe.

erfter Snftan^ rourbe ber Slrjt berurteilt
liegen SotfdjlagS; er legte 93erufnng ein unb
«n ber SSerufungSinftanj mürbe er freigefprod^en ;
bte aflotibe mürben nid)t gegeben, [ie mürben
lût [päter üerfprocben; mir tonnen ^ier niä)t
^tffen, roaS bie 33eru[utigSrid)ter öeranla|te,

èu ridjten.
Gebern, ber einen foldjen gaH erjä^len ^ört

ober lieft, [träuben [idj bie .paare unb er fragt
[id>: mie ift [o etroaS möglich? 3Benn foldje
gäüe öffentlich betannt werben, fo erhebt [ich
ein ©türm ber ©ntrüftung im ißublitum.

Unb bod) tonnen [olche Irrtümer jebem einmal
paffieren. Ser Slrjt, bie Hebamme, bie Äranten»
Wärterin, alle tonnen [ie einmal in einen gei»
[tigen .3u[taub tommen, ber ihnen [päter felber
unertlärlich fein wirb. 2Bir tonnen unS roohl
üorftellen, mie bie ©ache bor [ich ging: Ser
Strgt wirb gerufen; er unterfucht; er finbet
eine Querlage; eS wirb roohl eine ©dfieflage
geroefen fein; benn bei ber inneren Unterfudjung
fühlt er ben Äopf unb nun beginnt ber erfte
Srrtum. @r glaubt, er tönne ben Äopf mit ber
gange faffen unb burd) baS 93ecten hinburch»
giehen. ®r Oerfud)t bieS, tro^bem jeber, ber

.nur etroaS weniges oon ©eburtSljütfe oerftebt,
meife, bah bieS auSgefd)lof[at mar. (UebrigenS
Oernehmen mir nichts über bie 93ecfenüerhältniffe
ber grau, ob [ie eine ©rft» ober eine äftepr»
gebärenbe mar, ob ber ÜJluttermunb offen mar
ober nicht, ob unb mie lange baS SSaffer ab»

gelaufen mar.) Sie 3an9e gelingt alfo nicht ;
jefjt fagte er [ich: Querlage, alfo Söenbung.
@S gelingt ihm, baS Stinb am ©teiße gu ej»
trahiren; eS ift tot. Stun fragt eS fid): ift bei
bem 3an9enber[u(h ober bei ber SBenbung eine
©ebärmuttergerreiiung entftanben, ober mar
eine [olche [chon borher [pontan eingetreten? @S

wirb mohl geblutet hoben; benn jefjt [ieht er
[ich g^touogen, etne manuelle ißlacentarlöfung
Oorjunehmen. @r geht ein unb anftatt beS

grudjtfuchenS tommt bie gange ©ebärmutter
heraus, hierbei werben bann auch anbere Or»
gane,rooljl Süunbarmfchlingen loSgeriffen morben
fein. Senn ber 3lrgt glaubt, oielleicht gang
torreft ber 9tabelfd)nur folgenb, in ©ebärmutter»
höhte gu fein, wirb aber burch einen 9tih in
bie 93au<hböhle gelangt [ein. Sort finbet er
auch bte Pacenta ; oielleicht fühlt er ©tränge,
bie eine „Oerroadjfene placenta" Oortäufchen
unb in SBirflichfeit Särme [inb. @S ift nichts
[o fchmer für bie SDÎenfchen, als eine einmal
gefaxte SKeinung gu änbern; man legt alles,
roaS man [ieht unb fühlt fo auS, mie eS biefer
Meinung entfprid)t.

©o mufete ber Slrgt bie Sarmfdjlingen für
bermachfene ißlacentaftränge anfühlen. UebrigenS
fcheinen bie Sarmberlehungen nicht [o ftarf ge»
mefen gu [ein, fonft hätte bie grau ïaurn noch
[ieben Sage gelebt. SaS roaljrfcheinlichfte ift,
bah bei ber Sßenbitng, Oielleicht oorbereitet burch
bie nicht angegeigte 3ange, eine ©ebärmutter»
gerreihung [tattgefunben hot, unb bah infolge
ber 93lutung ber Slrgt glaubte, eine manuelle
ißlacentarlöfung machen gu müffen; er hotte
beffer getan, bei biefer ©elegentjeit erft ruhig
bie inneren Organe gu unterfuchen, aber er
mar eben nicht ruhig.

©in gang ähnlicher gall, ber eine Hebamme
betraf, trug [ich bor ca. 20 Sahren im Danton
Sern gu. Stfad) einer ©eburt fing eS an gu
bluten. Sie §ebamme fagte, eS märe gut, wenn
ein Slrgt ba märe, aber [ie gab ben Auftrag
nid)!, einen gu hole", roohl roeil ber nächfte
Slrgt giemlich roeit roeg wohnte. 211S bie 331u»

tung [tärter mürbe, glaubte auch fie bie 9îaçh»
geburt manuell löfen gu müffen. ©ie ging ein,
fcheinbar befolgte [ie auch nicht bie 3tegel, beim
eingehen fid) ber 9îabelfd)nur entlang gu taften.
Äurg, nad)bem [ie mit bieler SJfühe bie angeb»
lid;e placenta herausgearbeitet hotte, geigte eS

[ich ood) hier, bah eS bie ©ebärmutter mar.
Sie grau [tarb balb nachher unb bie tpeb»
amme mürbe oertlagt unb gu üier SBochen @e=

fängnis berurteilt. So ber 33egrünbung beS

Urteils rourbe aufgeführt, bah ntan ber |>eb»
amme houpitfädjlic^ barauS einen Vorwurf
machen muhte, baß [ie nicht einen Slrgt hotte
rufen laffen ; märe ber Slrgt in nüßlidjer grift
nicht ba geroefen, fo hätte [ie immer noch ben

©ingriff [elber machen îônrten unb märe felbft
bei bem üblen SluSgang mit bem Sîotftanb gu
entfdjulbigen geroefen.

2Sir werben nidjt fehl gehen, roenn mir auch
in biefem gaHe annehmen, bah bie Hebamme
wegen ber Aufregung unb beS ©efühlS ber
SSecantmortlichîeit in einen 3ufionb ber Oer»
minberten geiftigen Klarheit Oerfeßt morben
mar, unb bah »ie bei bem oben ermähnten
Birgte biefer bie ^auptfdjulb an ber bermin»
berten ©rtennung bei ber Unterfuchung trug.

SBie weit oft eine [olche 33erroirrung gehen
!ann, geht hetbor aus einem anbern gatle,
ber [ich in granfreidh gugetragen hat. ©in Slrgt
rooHte bei einer grau bie perforation machen.
@r hatte aber bie PerforationSinftrumente nicht
bei [ich. Sa nahm er eine ©cheere auS bem

^ausholt unb anbere giifaHSinftrumente unj,
fing an in ber Scheibe hentniguarbeiten. SaS
Pefultat mar, bah ^ie 3*au mehrfache ©ebär»
mutteroerleßungen baoontrug unb gleich barauf
[tarb. Sluch in biefem gaÙe ïann man nicht
glauben, bah ber Slrgt [ich feiner föanblungen
ftar bemüht blieb. Senn ein gefd)idter Opera»
ieur tonnte rnoßl im äuherften Notfall mal auch
mit 3ufolISin[trumenten eine Perforation aus»
führen, aber in ben meiften gällen preffiert eS

mit einer Perforation nicht [o, bah man nicht
[eine Snftrumente holen laffen fönnte.

SJiait muh [ich bie Situation ber Slergte unb
§ebammen nur red)t borftellen, um üieleS gu
begreifen. Ser Sotomotibführer, ber 9îad)tbien[t
hat, tommt bon einer borhergehenben Puhegeit
her unb boch paffieren ja öfters UnglüdfSfäHe
bie auf momentane Unadjtfamfeiten gurücfgu»
führen ftnb, mie in PeHeng, baS Ueberfahren
beS $altfignales unb ähnliches. 2Bie biel fchroerer
bei ber ©eburtShilfe.
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Ueber Irrtümer,
die in der Geburtshilfe vorkommen können.

Wir lesen in der englischen Hebammenzeitung
folgende Beschreibung eines Falles: Eine
Hebamme wurde zu einer Geburt gerufen. Sie
konnte die Kindslage nicht erkennen und schickte

nach einem Arzte. Der Arzt kam und stellte
eine Querlage fest, da er aber den Kopf fühlen
konnte, fo versuchte er eine Entbindung mit der
Zange. Als dies nicht gelang, machte er eine
innere Wendung und extraHirte das Kind am
unteren Körperende. Das Kind war abgestorben.
Dann versuchte der Arzt eine manuelle Placenta-
lösung vorzunehmen. Er extraHirte aber nicht
nur die Nachgeburt, sondern riß die ganze
Gebärmutter heraus. Die Patientin wurde
ohnmächtig. Der Arzt nahm nun die Gebärmutter
mit sich und sagte der Hebamme, sie möchte
nichts davon sagen. Auch weigerte er sich, die
Patientin einem Spital zu überweisen, indem
er, wie er später bei der Totenschau sagte,
glaubte, die Frau würde doch bald sterben, und
wenn sie transportiert würde, würde sie auf
dem Transport sterben. Die Frau litt unter
fortwährenden Schmerzen, aber der Arzt gab
erst am sechsten Tage endlich dem Drängen der
Angehörigen nach und gab die Einweisung in
ein Spital zu: Die Frau kam in verzweifeltem
Zustande ins Spital und starb am achten Tage.
Die Sektion ergab Zerreißungen und
Verletzungen innerer Organe.

Das Verdikt bei der Totenschau stellte fest,
daß der Arzt sich in der Auffassung des Falles
geirrt habe und daß er einen strengen Tadel
verdiene. Eine spätere Gerichtsverhandlung fand
dann statt, bei der ein patologischer Anatom
als Experte feststellte, daß die Verletzungen, die

zu einem Wegreißen der Gebärmutter führten,
während der Entbindung gesetzt worden seien.
Der Umstand, daß die Patientin nicht in ein
Spital geschickt worden sei, müsse als ernstliche
Pflichtverletzung angesehen werden; die
Unterlassung eines chirurgischen Eingriffes hätte den
Tod der Frau beschleunigt und unvermeidlich
gemacht. Ein anderer Experte, der von der
Verteidigung zitiert wurde, bemerkte, daß eine Ueber-
sührung ins Spital unmittelbar nach der
Entbindung für die Frau gefährlich gewesen wäre,
aber er gibt zu, daß in den darauffolgenden
Tagen ein Zeitpunkt bestanden hätte, wo eine
solche Ueberführung wohl tunlich gewesen wäre.
In erster Instanz wurde der Arzt verurteilt
wegen Totschlags; er legte Berufung ein und
>n der Berufungsinstanz wurde er freigesprochen;
bie Motive wurden nicht gegeben, sie wurden
>ür später versprochen; wir können hier nicht
Wissen, was die Berufungsrichter veranlaßte,
w zu richten.

Jedem, der einen solchen Fall erzählen hört

oder liest, sträuben sich die Haare und er fragt
sich: wie ist so etwas möglich? Wenn solche

Fälle öffentlich bekannt werden, so erhebt sich

ein Sturm der Entrüstung im Publikum.
Und doch können solche Irrtümer jedem einmal

passieren. Der Arzt, die Hebamme, die
Krankenwärterin, alle können sie einmal in einen
geistigen Zustand kommen, der ihnen später selber
unerklärlich sein wird. Wir können uns wohl
vorstellen, wie die Sache vor sich ging: Der
Arzt wird gerufen; er untersucht; er findet
eine Querlage; es wird wohl eine Schieflage
gewesen sein; denn bei der inneren Untersuchung
fühlt er den Kopf und nun beginnt der erste

Irrtum. Er glaubt, er könne den Kops mit der
Zange fassen und durch das Becken hindurchziehen.

Er versucht dies, trotzdem jeder, der

.nur etwas weniges von Geburtshülfe verstebt,
weiß, daß dies ausgeschlossen war. (Uebrigens
vernehmen wir nichts über die Beckenverhältnisse
der Frau, ob sie eine Erst- oder eine
Mehrgebärende war, ob der Muttermund offen war
oder nicht, ob und wie lange das Wasser
abgelaufen war.) Die Zange gelingt also nicht;
jetzt sagte er sich: Querlage, also Wendung.
Es gelingt ihm, das Kind am Steiße zu ex-
trahiren; es ist tot. Nun fragt es sich: ist bei
dem Zangenversuch oder bei der Wendung eine
Gebärmütterzerreißung entstanden, oder war
eine solche schon vorher spontan eingetreten? Es
wird wohl geblutet haben; denn jetzt sieht er
sich gezwungen, eine manuelle Placentarlösung
vorzunehmen. Er geht ein und anstatt des
Fruchtkuchens kommt die ganze Gebärmutter
heraus. Hierbei werden dann auch andere
Organe,wohl Dünndarmschlingen losgerissen worden
sein. Denn der Arzt glaubt, vielleicht ganz
korrekt der Nabelschnur folgend, in Gebärmutterhöhle

zu sein, wird aber durch einen Riß in
die Bauchhöhle gelangt sein. Dort findet er
auch die Placenta; vielleicht fühlt er Stränge,
die eine „verwachsene Placenta" vortäuschen
und in Wirklichkeit Därme sind. Es ist nichts
so schwer für die Menschen, als eine einmal
gefaßte Meinung zu ändern; man legt alles,
was man sieht und fühlt so aus, wie es dieser
Meinung entspricht.

So mußte der Arzt die Darmschlingen für
verwachsene Placentastränge anfühlen. Uebrigens
scheinen die Darmverletzungen nicht so stark
gewesen zu sein, sonst hätte die Frau kaum noch
sieben Tage gelebt. Das wahrscheinlichste ist,
daß bei der Wendung, vielleicht vorbereitet durch
die nicht angezeigte Zange, eine Gebärmutterzerreißung

stattgefunden hat, und daß infolge
der Blutung der Arzt glaubte, eine manuelle
Placentarlösung machen zu müssen; er hätte
besser getan, bei dieser Gelegenheit erst ruhig
die inneren Organe zu untersuchen, aber er
war eben nicht ruhig.

Ein ganz ähnlicher Fall, der eine Hebamme
betraf, trug sich vor ca. 20 Jahren im Kanton
Bern zu. Nach einer Geburt fing es an zu
bluten. Die Hebamme sagte, es wäre gut, wenn
ein Arzt da wäre, aber sie gab den Austrag
nicht, einen zu holen, wohl weil der nächste
Arzt ziemlich weit weg wohnte. Als die Blutung

stärker wurde, glaubte auch sie die
Nachgeburt manuell lösen zu müssen. Sie ging ein,
scheinbar befolgte sie auch nicht die Regel, beim
Eingehen sich der Nabelschnur entlang zu tasten.
Kurz, nachdem sie mit vieler Mühe die angebliche

Placenta herausgearbeitet hatte, zeigte es

sich auch hier, daß es die Gebärmutter war.
Die Frau starb bald nachher und die
Hebamme wurde verklagt und zu vier Wochen
Gefängnis verurteilt. In der Begründung des
Urteils wurde aufgeführt, daß man der
Hebamme hauptsächlich daraus einen Vorwurf
machen mußte, daß sie nicht einen Arzt hatte
rufen lassen; wäre der Arzt in nützlicher Frist
nicht da gewesen, so hätte sie immer noch den

Eingriff selber machen können und wäre selbst
bei dem üblen Ausgang mit dem Notstand zu
entschuldigen gewesen.

Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir auch
in diesem Falle annehmen, daß die Hebamme
wegen der Aufregung und des Gefühls der
Verantwortlichkeit in einen Zustand der
verminderten geistigen Klarheit versetzt worden
war, und daß wie bei dem oben erwähnten
Arzte dieser die Hauptschuld an der verminderten

Erkennung bei der Untersuchung trug.
Wie weit oft eine solche Verwirrung gehen

kann, geht hervor aus einem andern Falle,
der sich in Frankreich zugetragen hat. Ein Arzt
wollte bei einer Frau die Perforation machen.
Er hatte aber die Perforationsinstrumente nicht
bei sich. Da nahm er eine Scheere aus dem
Haushalt und andere Zufallsinstrumente und
fing an in der Scheide herumzuarbeiten. Das
Resultat war, daß die Frau mehrfache
Gebärmutterverletzungen davontrug und gleich darauf
starb. Auch in diesem Falle kann man nicht
glauben, daß der Arzt sich seiner Handlungen
klar bewußt blieb. Denn ein geschickter Operateur

könnte wohl im äußersten Notfall mal auch
mit Zufallsinstrumenten eine Perforation
ausführen, aber in den meisten Fällen pressiert es
mit einer Perforation nicht so, daß man nicht
seine Instrumente holen lassen könnte.

Man muß sich die Situation der Aerzte und
Hebammen nur recht vorstellen, um vieles zu
begreifen. Der Lokomotivführer, der Nachtdienst
hat, kommt von einer vorhergehenden Ruhezeit
her und doch passieren ja öfters Unglücksfälle
die auf momentane Unachtsamkeiten zurückzuführen

sind, wie in Bellenz, das Ueberfahren
des Haltsignales und ähnliches. Wie viel schwerer
bei der Geburtshilfe.
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Ser Slrzt, ibie Gebamme roerben gerufen,
nacßbem fie iljrer dagegarbett boß gerütteltes
3Raß geleiftet ßaben. Oft gilt eg ftunbenlang
Zu marten. ©eßr oft roerben fie, befonberg bie

Slerzte, tion unbernünftigen Slngeßörigen
gebrängt, „eg miiffe etroag gehen, bie grau ßabe

genug gelitten" ufro. SBenn bann fo ein junger
Slrzt, ber bie ©eburtgßilfe in ber Klinit mit
aß ißren Hilfsmitteln gefet)en unb gelernt hat,
fid) beftimmen läßt, am unrechten Orte einju»
greifen, fo ift er fdjon ßalb unruhig, roeit er
fidj fagen muß, bießcicßt follte id) noch marten.
Oft brängt fogar bie Gebamme jum (Singriff,
roeil fie gerne ßeiin möchte. @o hat Schreiber
bie§ bor bieten gaßren einmal abenbg in ein

benacßbarteg Sorf geben muffen, meil bie Geb»

amme nicht meßr marten motlte uub behauptete,
eg müffe bie 3an9e angelegt roerben, meil fie

Zu einer attbern ©eburt motlte. Sllg ber Slrzt
anlangte, fattb er eine ©rftgebärenbe, bie bötlig
normale Serßältniffe aufroieg unb bei ber ber
SKuttermunb noch laum für ben ginger burch-
gängig mar. ^um ©lüd finb folcße Hebammen
fetten, aber fie fommen bor.

SBie teid)t ift nun in einem fotdjen galle ein

großer meßt mieber gut ju macßenber gehler
gegeben ©inmat angefangen, glaubt ber in
einer folcßen Sage Sefinblicße um jeben fßreig
fortfahren zu follen, Schließlich fommt_ bann
ein geiftiger guftanb, in beut man, roie ber
Slrzt in unferem erften galle, bentt: jeßt ift
bocß nicßtg mehr zu retten, bie grau mirb
gleich fterben, unb ba unterläßt man bann
noch meitere Hilfe ju fließen, inbem man bie

grau in eine Klinit roeift. SBir ïônnen ung
borfteßen, baß ber Slrzt gebacßt haben mag:
ich nehme bie ©ebärmutter mit nach £>aufe,
bie grau mirb begraben, fo merft niemanb
etmag bon meinem Jrrtum unb ich bezeuge,
baß bie grau an ber ©eburt geftorbeu ift
Sieg mürbe ißm auch bon ber Slntlage borge-
hatten, er beftritt biefe ©ebanten; fie mögen
aber, ihm nur halb beroußt, bocß mit ju feinem
Serhalten beigetragen haben.

SBenn bann ein Unglüd gefcheßen ift, fo zer-
bricht fidj mander bèn Kopf über bie grage:
mie tonnte id) nur in biefem ßRoment fo ßan-
beln unb meßt bieg ober jeneg anbere tun
Senn nachher bei Harem Seroußtfein tann man
ft«h nicht mehr in jenen guftanb, ben id)
geradezu atg einen folcßen berminberten Seroußt-
feinS bezeichnen mußte, jurüdberfeßen. Sod)
roeniger tonnen bieg natürlich anberett Seute,
bie nur bag Sefultat bor (ich feßen unb bon
ben ©cßtoierigfeiten, bie fid) manchmal zeigen,
feine Slßnung haben.

Sluf einem ©ebiete finb bie Serleßungen finrt-
lofer Slrt am hänfigften, bag ift bag ©ebiet
beg fünfttichen ober berbrecßerifdjen Slborteg.
SBenn ein geübter Slrzt in einem rooßlange-
Zeigten gaße fid) gejmungen fieht, bie ©cßroanger-
fdEjaft gu unterbrechen, fo tut er bieg in einer
Klinit mit aßen Sorficßtgmaßregeln unb in
Sartofe, fo baß bie fßatientirt ißn nicht burd)
Schreien ftört. Slnberg, menn ber Slbort nur
ein ©efäßigfeitgabort ober gar ein bon untun-
biger §anb auggeführter berbrecherifcher ift.
Sa ift fchon bon Stnfang an bag ©emiffen nid)t
ruhig unb ba tonnen nun bie fürcßtertichftett
Serleßungen gefeßt merben unb biete, biete

grauen hoben fchon ihre Sequemlicßteit unb
ihren 8eid)tfinn, ber fie berantaßte, tein Kinb
ju moßen, mit bem Seben bezahlt.

Scliuici). fjcbammcnuetcut.

Zentratoorstand.
aBerte Kolleginnen

SBie mir bereits in Sr. 2 ber „©cßmeizer
Hebamme" mitteilten, ift bie biegjährige Jiefcgierfen-
Kttb (Öcueratoerfammtuug beg ^djtoei}. M-

ßammcuoereins, melche befanntlich in |»t. (Saßen

ftattfinben foß, auf ^Honlag unb JHenstag ben

8-/9. guui 1925 feftgefeßt.
2Bir erfuchen bie ©eftiongoorftänbe unb ÜRit-

gtieber hieboit ßenntnig z" nehmen unb geben
ber beftimmten Hoffnung Slugbrud, unfere Äol=
leginnen roerben zum ntinbeften in gleicher ©tärfe
baran teilnehmen, roie fie eg leßteg gahr in
©infiebeln getan hoben. Unfere greunbe in
@t. ©aßen roiffen bie ©hre @ureg Sefncheg rooht

Zu mürbigen unb freuen fich, re(ht biete ißter
Serufgfchmeftern begrüßen zu tonnen.

mißfällige Sin träge finb f of ort, fpätefteng
aber jebod) big unb mit 31. ÜKärz 1925

fcßrifttich an ben 3entraIborftanb ein-
Zureid)eu. SBir bitten bringetib um ©inhaltuug
biefeS terming.

®ie befiuitibe ïraltanbenlifte mirb, mettn
immer möglich, in ber Slpril-SJhtmmer unfereg
CrganS publiziert merben.

Sei biefer ©elegenljeit hoben mir unfern
SDtitglieberu nod) zut Kenntnis zu bringen,
baß nachftehenb genannte Serufgfoßeginnen
ihr 40 jährigeg ÜDienftjubitäum feiern
tonnten, nämlich:

grau SDÎarie $ ach 1er, m ^Dh^ (Stargau),
grau ©life äftarti, in Sremgarten (Slargau)
unb grau Slnna i02üri 3ulauf, in ©djinz-
nach (Slargau).

SBir beglüdmünfcheu bie bereßrlichen
Jubilarinnen zu biefem Slnlaß unb hoffen auf ihr
fernereg SBoßlergehen.

9Kit toßegiatifchen ©rüßen!

©chaffhoufen ben 9. SKärz 1925.

gür ben ßentralöorftanb:
3)ie ißräfibentin : ®ie ©efretärin:

grau K. @org*lpörler, @. ©chneßler,
Sorberftefg 4, ©cßaffßaufcn. fZeuertßalen.

Krankenkasse.
©rtrantte 9J(itglieber:

grau Socio, 3^erg (©raubüitben).
grau Sintert, S3aben (Slargau).
grau iöär, SBülflingen (SBinterthur).'
grl. ^oßer in ©chrohz-
grau Sieri, diappergiuil, z. 3- ©gttéau.
grau Slderet, Oberneunforn (ïhutgau).
grau üftöfli, SBürentingen (Slargau).
grau grutiger-Slnbrift, SRinggenberg (Sern),
grau Sübi, Slffottern (Sern),
grl. ©chneiber, ßangnau (Sern),
grau ©affer, fftuegSau (Sern),
grl. ©cßultheß b. Rüningen, z. 3- ®oig (Äppenz-).
grau SBilb, ©chroanbeit (©larug).
grau îhonen, heutigen (Sern),
grau lieberer, greiburg.
2Jime Senoir, 9îoffinièreS (SBaabt).
grau ^aag, Dber-SBinterthur.
grau ißußi, Slfcharina b. @t. Slntönien (©raub.),
grau ©pidjti, SRündjenftein (Safeflanb).
grau geßer, ©thönbüßl (Sern),
grl. SRüßer, ©ächtingen (©chaffhaufen).
grl. Rußiger, iReuenegg (Sern),
grau Süßler, Sazeithcib (@t. ©aßen),
grau Kußn, ©t. ©aßen,
grau Schultheiß, fließen b. Safel.
grau ©igg, SDörflingen, ©cßaffh., z- 3-
grau SBerner, Sitten b. Slnbelfingen.
äRme Serroub, Suiffeng (greiburg).
grau gügli, Ortfchtoaben (Sern),
grau Kägi, SBeßiton (3ürich).
grau Süßter, ^errliberg (3ürid)).
grau Guggenberg, Sonigroil (Slargau).
grau SReßger, SReußaufen (©dßaffßaufen).
grau SBalfer, Quinten (@t. ©allen),
grau SBagner-Suffraß, SRündjenftein.
grau ©taubli, geßrenbacß (3üridß).
grau Keßer, 3eeneß (©raubünben).
grau Kurz-Sigler, SBorb (Sern),
grau ©ftermann, gtaroßt (@t. ©aßen).

Girzel.

Slngemetbete SBöcßnerinnen:
grau SBipfti, ©eeborf (Uri).
grau Stfchioanber-ïruttmann, ©eetigberg (Uri)-
ffltme Sabaub, Sotteng (SBaabt).
grau ©raf, fiauterbrunnen (Sern).

ttn.wx. ©inttitte:
6. grau ÜRarie ©torren, ©ifcßofl (SBaßig),

2. SRärz®1925,
114. grl. 8ina geßlmann, Ölten, Sacßmeg 31,

6. SRärz 1925.

Sie Krntt!entaffe!ommiffiou in SBinterthur.

grau Slderet, ißräfibentin.
grl. ©mma Kirdjßofer, Kaffierin.
grau Sofa SJianz, Slttuariu.

^tatißenliaßcttoti}.
Slüfäßige Slnträge für bie Kranteutaffe ju=

ßanbeti ber näcßften delegierten- uub ©eneral-
berfammtung am 8. unb 9. Juni 1925 in
©t. ©aßen möchten bie ©ettionen big fpätefteng
Zum 7. Stpril an bie tßräfibentin fcßriftlicß
einreichen.

Sie trantentaffefommiffion in SBinterthur:

grau Slderet, tpräfibentin.

Sahrc^ctßnung her Kraufenfaffe
bei

©djweijerifihen Gebanimenbereiu« pro 1924.

Einnahmen.

1. Slftib-Salbo gr. 515.05
2. Seiträge ber SRitgtieber

gr. 40,041.—
ib. pro 1925 „ 181.—

40 222 *

3. ©intrittggelber 72. —
4. Seiträge beg Suitbeg „ 5,600.80
5. Süderftattungen (Sorti

gr. 746. 75) „ 1,079. 65
6. 3infen 1,787.45
7. Kapitalbezüge 6,850. —
8. ®efchenle,3eitunggüberfd)üffe

©alactina. gr. 100. —
franz. 3eitung „ 300. —
beutfdße geitung „ 1000.—

1,400. —

dotal ber ©innaßmen gr. 57,527. 55

ÜiKgcthett.

1. Krantengeiber (270 gäße) gr. 31,692. —
2. SBöcßnerinnen (54 gäße) „ 5,980. —*

3. ©tißgelber (28 gäße) „ 560. -
4. 3nrüdbezaßlte Seiträge „ 97.45
5. Sluglagen für Krantenbefucße „ 91.55
6. Serroaltungg-Koften :

Gonorare beg Sorftanbeg
gr. 1900.-—

Seife- u. dag-
gelber a. b. ®e=

neratberfamm-
lung „ 168.—
Seife- u. dag-
gelber a. b. Se-
bifor innen „ 124.80
Sücßecejperte „ 18. —
dreformiete „ 18. —
©chreibmateria-
tien u. Srud-
fachen „ 273.20
Sorti (10.50) „ 1035,50

7. Kapitalanlagen

3 537.5°

dotal ber Sluggaben

dotaHber ©innaßmen
„

'
„ Sluggaben
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Der Arzt, ldie Hebamme werden gerufen,
nachdem sie ihrer Tagesarbeit voll gerütteltes
Maß geleistet haben. Oft gilt es stundenlang
zu warten. Sehr oft werden sie, besonders die

Aerzte, von unvernünftigen Angehörigen
gedrängt, „es müsse etwas'gehen, die Frau habe

genug gelitten" usw. Wenn dann so ein junger
Arzt, der die Geburtshilfe in der Klinik mit
all ihren Hilfsmitteln gesehen und gelernt hat,
sich bestimmen läßt, am unrechten Orte
einzugreifen, so ist er schon halb unruhig, weil er
sich sagen muß, vielleicht sollte ich noch warten.
Oft drängt sogar die Hebamme zum Eingriff,
weil sie gerne heim möchte. So hat Schreiber
dies vor vielen Jahren einmal abends in ein

benachbartes Dorf gehen müssen, weil die

Hebamme nicht mehr warten wollte und behauptete,
es müsse die Zange angelegt werden, weil sie

zu einer andern Geburt wollte. Als der Arzt
anlangte, fand er eine Erstgebärende, die völlig
normale Verhältnisse aufwies und bei der der
Muttermund noch kaum für den Finger
durchgängig war. Zum Glück sind solche Hebammen
selten, aber sie kommen vor.

Wie leicht ist nun in einem solchen Falle ein

großer nicht wieder gut zu machender Fehler
geschehen! Einmal angefangen, glaubt der in
einer solchen Lage Befindliche um jeden Preis
fortfahren zu sollen. Schließlich kommt dann
ein geistiger Zustand, in dem man, wie der

Arzt in unserem ersten Falle, denkt: jetzt ist
doch nichts mehr zu retten, die Frau wird
gleich sterben, und da unterläßt man dann
noch weitere Hilfe zu suchen, indem man die

Frau in eine Klinik weist. Wir können uns
vorstellen, daß der Arzt gedacht haben mag:
ich nehme die Gebärmutter mit nach Hause,
die Frau wird begraben, so merkt niemand
etwas von meinem Irrtum und ich bezeuge,
daß die Frau an der Geburt gestorben ist!
Dies wurde ihm auch von der Anklage
vorgehalten, er bestritt diese Gedanken; sie mögen
aber, ihm nur halb bewußt, doch mit zu seinem

Verhalten beigetragen haben.
Wenn dann ein Unglück geschehen ist, so

zerbricht sich mancher den Kopf über die Frage:
wie konnte ich nur in diesem Moment so handeln

und nicht dies oder jenes andere tun?
Denn nachher bei klarem Bewußtsein kann man
sich nicht mehr in jenen Zustand, den ich

geradezu als einen solchen verminderten Bewußtseins

bezeichnen mußte, zurückversetzen. Noch
weniger können dies natürlich die anderen Leute,
die nur das Resultat vor sich sehen und von
den Schwierigkeiten, die sich manchmal zeigen,
keine Ahnung haben.

Auf einem Gebiete sind die Verletzungen sinnloser

Art am häufigsten, das ist das Gebiet
des künstlichen oder verbrecherischen Abortes.
Wenn ein geübter Arzt in einem wohlangezeigten

Falle sich gezwungen sieht, die Schwangerschaft

zu unterbrechen, so tut er dies in einer
Klinik mit allen Vorsichtsmaßregeln und in
Narkose, so daß die Patientin ihn nicht durch
Schreien stört. Anders, wenn der Abort nur
ein Gefälligkeitsabort oder gar ein von unkundiger

Hand ausgeführter verbrecherischer ist.
Da ist schon von Anfang an das Gewissen nicht
ruhig und da können nun die fürchterlichsten
Verletzungen gesetzt werden und viele, viele

Frauen haben schon ihre Bequemlichkeit und
ihren Leichtsinn, der sie veranlaßte, kein Kind
zu wollen, mit dem Leben bezahlt.

Zchwky. Heliammmverein.

lentralvorslanü.
Werte Kolleginnen!

Wie wir bereits in Nr. 2 der „Schweizer
Hebamme" mitteilten, ist die diesjährige Delegierten-
«ud Generalversammlung des Schweiz. He-

bammeuvereins, welche bekanntlich in St. Gallen
stattfinden soll, auf Montag und Menstag den

8./9. Juni 1923 festgesetzt.

Wir ersuchen die Sektionsvorstände und
Mitglieder hievon Kenntnis zu nehmen und geben
der bestimmten Hoffnung Ausdruck, unsere
Kolleginnen werden zum mindesten in gleicher Stärke
daran teilnehmen, wie sie es letztes Jahr in
Einsiedeln getan haben. Unsere Freunde in
St. Gallen wissen die Ehre Eures Besuches wohl
zu würdigen und freuen sich, recht viele ihrer
Berufsschwestern begrüßen zu können.

Allfällige Anträge sind sofort, spätestens
aber jedoch bis und mit 31. März 1925

schriftlich an den Zentralvorstand ein
zureichen. Wir bitten dringend um Einhaltung
dieses Termins.

Die definitive Traktandenliste wird, wenn
immer möglich, in der April-Nummer unseres

Organs publiziert werden.

Bei dieser Gelegenheit haben wir unsern
Mitgliedern noch zur Kenntnis zu bringen,
daß nachstehend genannte Berufskvlleginnen
ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern
konnten, nämlich:

Frau Marie Hächler, in Rohr (Aargau),
Frau Elise Marti, in Bremgarten (Aargau)
und Frau Anna Müri-Zulauf, in Schinz-
nach (Aargau).

Wir beglückwünschen die verehrlichen
Jubilarinnen zu diesem Anlaß und hoffen auf ihr
ferneres Wohlergehen.

Mit kollegialischen Grüßen!

S chaff Hausen den 9. März 1925.

Für den Zentralvorstand:
Die Präsidentin: Die Sekretärin:

Frau K. Sorg-Hörler, E. Schnetzler,
Vordersteig 4, Schaffhausen. Feuerthalen.

Krankenkasse.
Erkrankte Mitglieder:

Frau Socio, Zizers (Graubünden).
Frau Binkert, Baden (Aargau).
Frau Bär, Wülflingen (Winterthur).
Frl. Koller in Schwyz.
Frau Bieri, Rapperswil, z. Z. Eglisau.
Frau Ackeret, Oberneunforn (Thurgau).
Frau Mölli, Würenlingen (Aargau).
Frau Frutiger-Andrist, Ringgenberg (Bern).
Frau Lüdi, Affoltern (Bern).
Frl. Schneider, Langnau (Bern).
Frau Gasser, Ruegsau (Bern).
Frl. Schultheß v. Hüningen, z. Z. Gais (Appenz.).
Frau Wild, Schwanden (Glarus).
Frau Thönen, Reutigen (Bern).
Frau Niederer, Freiburg.
Mme Lenoir, Rossinières (Waadt).
Frau Haag, Ober-Winterthur.
Frau Putzi, Ascharina b. St. Antönien (Graub.).
Frau Spichti, Münchenstein (Baselland).
Frau Feller, Schönbühl (Bern).
Frl. Müller, Gächlingen (Schaffhausen).
Frl. Hulliger, Neuenegg (Bern).
Frau Bühler, Bazenhcid (St. Gallen).
Frau Kühn, St. Gallen.
Frau Schultheiß, Riehen b. Basel.
Frau Sigg, Dörflingen, Schaffh., z. Z.
Frau Werner, Alten b. Andelfingen.
Mme Perroud, Vuissens (Freiburg).
Frau Fügli, Ortschwaben (Bern).
Frau Kägi, Wetzikon (Zürich).
Frau Bühler, Herrliberg (Zürich).
Fran Huggenberg, Boniswil (Aargau).
Frau Metzger, Neuhausen (Schaffhausen).
Frau Walser, Quinten (St. Gallen).
Frau Wagner-Vuffray. Münchenstein.
Frau Staubli, Fehrenbach (Zürich).
Frau Keller, Zernetz (Graubünden).
Frau Kurz-Bigler, Worb (Bern).
Frau Estermann, Flawyl (St. Gallen).

Hirzel.

Angemeldete Wöchnerinnen:
Frau Wipfli, Seedorf (Uri).
Frau Aschwander-Truttmann, Seelisberg (Uri).
Mme Bavaud, Bottens (Waadt).
Frau Graf, Lauterbrunnen (Bern).

«rr.-Nr. Eintritt«:
6. Frau Marie Storren, Eischoll (Wallis),

2. März"1925.
114. Frl. Lina Fehlinann, Ölten, Bachweg 31,

6. März 1925.

Die Krankenkassekommissiou in Winterthur.

Frau Ackeret, Präsidentin.
Frl. Emma Kirchhofer, Kassierin.
Frau Rosa Manz, Aktuarin.

Kravkmkassenotiz.

Allfällige Anträge für die Krankenkasse
zuhanden der nächsten Delegierten- und
Generalversammlung am 8. und 9 Juni 1S25 in
St. Gallen möchten die Sektionen bis spätestens

zum 7. April an die Präsidentin schriftlich
einreichen.

Die Krankenkassekommission in Winterthur:
Frau Ackeret, Präsidentin.

Jahresrechnung der Krankenkasse
des

Schweizerischen Hebammenvereius pro 1SS4.

Ginuahmen.

1. Aktiv-Saldo Fr. 515.05
2. Beiträge der Mitglieder

Fr 40,041.—
id. pro 1925 „ 181.—

40 222
3. Eintrittsgelder 72. —
4. Beiträge des Bundes „ 5,600.30
5. Rückerstattungen (Porti

Fr. 746.75) „ 1,079.65
6. Zinsen 1,787.45
7. Kapitalbezüge 6,850. —
8. Geschenke,Zeitungsüberschüsse

Galactina. Fr. 100.—
franz. Zeitung „ 300.—
deutsche Zeitung „ 1000.—

1,400.-
Total der Einnahmen Fr. 57,527. 55

Ausgaben.

1. Krankengelder (270 Fälle) Fr. 31,692. —
2. Wöchnerinnen (54 Fälle) „ 5,880. —
3. Stillgelder (28 Fälle) „ 560. -
4. Zurückbezahlte Beiträge „ 97.45
5. Auslagen für Krankenbesuche „ 81.55
6. VerwaltungS-Kosten:

Honorare des Vorstandes
Fr. 1900.—

Reise- u.
Taggelder a. d.
neralversammlung

„ 168.—
Reise- u.
Taggelder a. d.

Revisorinnen „ 124.80
Büchecexperte. „ 18. —
Tresormiete „ 18. —
Schreibmaterialien

u. Drucksachen

„ 273.20
Porti (10.50) „ 1035.50

7. Kapitalanlagen

3 537. 50

Total der Ausgaben

Total)der Einnahmen
„

"
„ Ausgaben
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